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Auszug aus den Entscheidungsgründen 
 
39 Die Anerkennung des Grundsatzes der Staatshaftung für Entscheidungen letztinstanzlicher 
Gerichte stellt jedoch die Rechtskraft einer solchen Entscheidung nicht in Frage. Ein Verfahren zur 
Feststellung der Haftung des Staates hat nicht denselben Gegenstand und nicht zwangsläufig  
dieselben Parteien wie das Verfahren, das zur rechtskräftigen Entscheidung geführt hat. Obsiegt 
nämlich der Kläger mit einer Haftungsklage gegen den Staat, so erlangt er dessen Verurteilung zum 
Ersatz des entstandenen Schadens, aber nicht zwangsläufig die Aufhebung der Rechtskraft der 
Gerichtsentscheidung, die den Schaden verursacht hat. Jedenfalls verlangt der der 
Gemeinschaftsrechtsordnung innewohnende Grundsatz der Staatshaftung eine solche 
Entschädigung, nicht aber die Abänderung der schadensbegründenden Gerichtsentscheidung. 
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